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Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB)

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 S. 738)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zur Modernisierung der Regelungen über Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über

langfristige Urlaubsprodukte sowie Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge
vom 17. Januar 2011 (BGBl. I S. 34)

– A u s z u g –
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Buch 4
Familienrecht

Abschnitt 3
Vormundschaft, Rechtliche Betreuung,

Pflegschaft

Titel 2
Rechtliche Betreuung

§1896 Voraussetzungen

(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer
psychischen Krankheit oder einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung
seine Angelegenheiten ganz oder teilweise
nicht besorgen, so bestellt das Betreuungs-
gericht auf seinen Antrag oder von Amts we-
gen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann
auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit
der Volljährige auf Grund einer körperlichen
Behinderung seine Angelegenheiten nicht
besorgen kann, darf der Betreuer nur auf
Antrag des Volljährigen bestellt werden, es
sei denn, dass dieser seinen Willen nicht
kundtun kann.

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen
darf ein Betreuer nicht bestellt werden.

(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise
bestellt werden, in denen die Betreuung er-
forderlich ist. Die Betreuung ist nicht erfor-
derlich, soweit die Angelegenheiten des
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten,
der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichne-
ten Personen gehört, oder durch andere Hil-
fen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter be-
stellt wird, ebenso gut wie durch einen Be-
treuer besorgt werden können.

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Gel-
tendmachung von Rechten des Betreuten
gegenüber seinem Bevollmächtigten be-
stimmt werden.

(4) Die Entscheidung über den Fernmelde-
verkehr des Betreuten und über die Entge-
gennahme, das Öffnen und das Anhalten
seiner Post werden vom Aufgabenkreis des
Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht
dies ausdrücklich angeordnet hat.

§1897 Bestellung einer natürlichen
Person

(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsge-
richt eine natürliche Person, die geeignet ist,
in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis
die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich
zu besorgen und ihn in dem hierfür erforder-
lichen Umfang persönlich zu betreuen.

(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f aner-
kannten Betreuungsvereins, der dort aus-
schließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist
(Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung
des Vereins bestellt werden. Entsprechendes
gilt für den Mitarbeiter einer in Betreuungs-
angelegenheiten zuständigen Behörde, der
dort ausschließlich oder teilweise als Betreu-
er tätig ist (Behördenbetreuer).

(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder
einer sonstigen Einrichtung, in welcher der
Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in
einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer
anderen engen Beziehung steht, darf nicht
zum Betreuer bestellt werden.

(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die
zum Betreuer bestellt werden kann, so ist
diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es
dem Wohl des Volljährigen nicht zuwider-
läuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person
nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht
genommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten
auch für Vorschläge, die der Volljährige vor
dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es
sei denn, dass er an diesen Vorschlägen er-
kennbar nicht festhalten will.

(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der
zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei
der Auswahl des Betreuers auf die verwandt-
schaftlichen und sonstigen persönlichen Bin-
dungen des Volljährigen, insbesondere auf
die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum
Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf
die Gefahr von Interessenkonflikten Rück-
sicht zu nehmen.

(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Be-
rufsausübung führt, soll nur dann zum Be-
treuer bestellt werden, wenn keine andere
geeignete Person zur Verfügung steht, die zur
ehrenamtlichen Führung der Betreuung be-
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reit ist. Werden dem Betreuer Umstände be-
kannt, aus denen sich ergibt, dass der Voll-
jährige durch eine oder mehrere andere ge-
eignete Personen außerhalb einer Berufsaus-
übung betreut werden kann, so hat er dies
dem Gericht mitzuteilen.
(7) Wird eine Person unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem
Bezirk des Betreuungsgerichts zum Betreuer
bestellt, soll das Gericht zuvor die zuständige
Behörde zur Eignung des ausgewählten Be-
treuers und zu den nach § 1 Abs. 1 Satz 1
zweite Alternative des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes zu treffenden Fest-
stellungen anhören. Die zuständige Behörde
soll die Person auffordern, ein Führungs-
zeugnis und eine Auskunft aus dem Schuld-
nerverzeichnis vorzulegen.
(8) Wird eine Person unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie
sich über Zahl und Umfang der von ihr be-
rufsmäßig geführten Betreuungen zu erklä-
ren.

§1898 Übernahmepflicht
(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte
ist verpflichtet, die Betreuung zu überneh-
men, wenn er zur Betreuung geeignet ist und
ihm die Übernahme unter Berücksichtigung
seiner familiären, beruflichen und sonstigen
Verhältnisse zugemutet werden kann.
(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Be-
treuer bestellt werden, wenn er sich zur
Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat.

§1899 Mehrere Betreuer
(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Be-
treuer bestellen, wenn die Angelegenheiten
des Betreuten hierdurch besser besorgt wer-
den können. In diesem Falle bestimmt es,
welcher Betreuer mit welchem Aufgaben-
kreis betraut wird. Mehrere Betreuer, die eine
Vergütung erhalten, werden außer in den in
den Absätzen 2 und 4 sowie § 1908i Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit § 1792 geregelten
Fällen nicht bestellt.
(2) Für die Entscheidung über die Einwilli-
gung in eine Sterilisation des Betreuten ist
stets ein besonderer Betreuer zu bestellen.

(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben
Aufgabenkreis betraut werden, können sie
die Angelegenheiten des Betreuten nur ge-
meinsam besorgen, es sei denn, dass das
Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit
dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch
in der Weise bestellen, dass der eine die An-
gelegenheiten des Betreuten nur zu besorgen
hat, soweit der andere verhindert ist.

§1900 Betreuung durch Verein oder
Behörde

(1) Kann der Volljährige durch eine oder
mehrere natürliche Personen nicht hinrei-
chend betreut werden, so bestellt das Be-
treuungsgericht einen anerkannten Betreu-
ungsverein zum Betreuer. Die Bestellung be-
darf der Einwilligung des Vereins.

(2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung
der Betreuung einzelnen Personen. Vorschlä-
gen des Volljährigen hat er hierbei zu ent-
sprechen, soweit nicht wichtige Gründe ent-
gegenstehen. Der Verein teilt dem Gericht
alsbald mit, wem er die Wahrnehmung der
Betreuung übertragen hat.

(3) Werden dem Verein Umstände bekannt,
aus denen sich ergibt, dass der Volljährige
durch eine oder mehrere natürliche Personen
hinreichend betreut werden kann, so hat er
dies dem Gericht mitzuteilen.

(4) Kann der Volljährige durch eine oder
mehrere natürliche Personen oder durch ei-
nen Verein nicht hinreichend betreut werden,
so bestellt das Gericht die zuständige Behör-
de zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten
entsprechend.

(5) Vereinen oder Behörden darf die Ent-
scheidung über die Einwilligung in eine Ste-
rilisation des Betreuten nicht übertragen
werden.

§1901 Umfang der Betreuung, Pflichten
des Betreuers

(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten,
die erforderlich sind, um die Angelegenheiten
des Betreuten nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften rechtlich zu besorgen.
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(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des
Betreuten so zu besorgen, wie es dessen
Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten
gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen sei-
ner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eige-
nen Wünschen und Vorstellungen zu gestal-
ten.

(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten
zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl
nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzu-
muten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der
Betreute vor der Bestellung des Betreuers
geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen
Wünschen erkennbar nicht festhalten will.
Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten
erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten,
sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.

(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der
Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkei-
ten genutzt werden, die Krankheit oder Be-
hinderung des Betreuten zu beseitigen, zu
bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten
oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreu-
ung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in
geeigneten Fällen auf Anordnung des Ge-
richts zu Beginn der Betreuung einen Betreu-
ungsplan zu erstellen. In dem Betreuungs-
plan sind die Ziele der Betreuung und die zu
ihrer Erreichung zu ergreifendenMaßnahmen
darzustellen.

(5)Werden dem Betreuer Umstände bekannt,
die eine Aufhebung der Betreuung ermögli-
chen, so hat er dies dem Betreuungsgericht
mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die
eine Einschränkung des Aufgabenkreises er-
möglichen oder dessen Erweiterung, die Be-
stellung eines weiteren Betreuers oder die
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
(§ 1903) erfordern.

§1901a Patientenverfügung

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger
für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmit-
telbar bevorstehende Untersuchungen seines
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen
oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie un-
tersagt (Patientenverfügung), prüft der Be-

treuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen.
Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen
des Betreuten Ausdruck und Geltung zu ver-
schaffen. Eine Patientenverfügung kann je-
derzeit formlos widerrufen werden.
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder
treffen die Festlegungen einer Patientenver-
fügung nicht auf die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation zu, hat der Betreuer
die Behandlungswünsche oder den mutmaß-
lichen Willen des Betreuten festzustellen und
auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in
eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 ein-
willigt oder sie untersagt. Der mutmaßliche
Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte
zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbe-
sondere frühere mündliche oder schriftliche
Äußerungen, ethische oder religiöse Über-
zeugungen und sonstige persönliche Wert-
vorstellungen des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig
von Art und Stadium einer Erkrankung des
Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Pati-
entenverfügung verpflichtet werden. Die Er-
richtung oder Vorlage einer Patientenverfü-
gung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
tragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevoll-
mächtigte entsprechend.

§1901b Gespräch zur Feststellung des
Patientenwillens

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärzt-
liche Maßnahme im Hinblick auf den Ge-
samtzustand und die Prognose des Patienten
indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern die-
se Maßnahme unter Berücksichtigung des
Patientenwillens als Grundlage für die nach
§ 1901a zu treffende Entscheidung.
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens
nach § 1901a Absatz 1 oder der Behand-
lungswünsche oder des mutmaßlichen Wil-
lens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen An-
gehörigen und sonstigen Vertrauensperso-
nen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche
Verzögerung möglich ist.
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